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risch eLwa 4aUus der Biologie geschlechtlicher Dıiıfferenz und Arbeitsteiluné die »Na_
tur  ‚< des Menschen kennen und sıeht sıch auf wissenschattliıchem Wege und 1mM
Besıitz unıversalistischer Ordnungsprinzıpien. Ohne auszuweılsen, kommt auch
dem Ergebnis, da{fß sozıale Ordnung nıcht ausschließlich Urc „das Eıgeninteresse aller
beteiligten Individuen“ begründet 1St. Er stellt nämlich der arbeıitsteiligen Verwiesenheıit
VO  - Individuen („Alssein“) das Regelsystem der Sprache ZUur Seıte. Enttarnt 1m (3e>
STUS des Aufklärers Religion und Moral als Hergestelltes, weılst mıiıt seiıner struktura-
lıstiıschen Konzeption der Sprache dıe soz1ıalen Bındungskräfte des Sprechens den 5Syl1-
taktischen un semantıischen Vorgaben der Sprache Da: sıch Sprachsysteme 1m
Zuge der Sprachverwendung reproduzıieren, in die Sprache deshalb uch Individualität
und Kreativıtät eingeht, raumt ‚War eın Keıine Berücksichtigung findet jedoch die
pragmatısche Dimension des Sprechens, da{fß Individuen durch Verwendung VO  } Spra-
che Verständigung untereinander herstellen, die S1e nıcht I1UT in Form sprachlicher Re-
gelsysteme, sondern uch 1n Form VO Moral kodifi1zieren können. Deswegen bleibt die
eigentliche Pointe der krıitisıerten Gesellschattstheorien normatıver Integration unbe-
handelt: Um Dıitfferenzen über weıte Strecken VO  > Raum und eıt organısıeren, TAau-
chen Gesellschatten eınen gemeinsamen Wıllen der Individuen, den sS1e in Ansehung
ihrer Dıifferenzen selbst aushandeln mussen. Dabe! en S1e nıcht NUur dıe Regel ihrer
gemeınsamen Sprache, sondern uch normatıve Vorgaben derjenıgen sozıalen Zusam-
menhänge VOI, ın denen S1e als Individuen sozıialisiert wurden. Auft derartıge Ressourcen
sozıaler Ordnungen hinzuweısen, macht Gesellschattstheorien jedenfalls och nıcht E
Theologıe. Dagegen un: das Mag den erft. enfseizen könnten seine differenzlogi-
schen Annahmen als säkularısierte Begriffe christlicher Theologie erwıesen werden. Dıie
jedenfalls bietet 1n ıhrer langen Tradıtionsgeschichte eıne gröfßere Vielfalt, als der ert.
be1 Comte der Schmuitt hat lernen können. MÖöHRING-HESSE

FORST, RAINER, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie Jensel1ts VO. Libera-
lIısmus und Kommunitarısmus. Frankfurt Maın: uhrkamp 1994 478
Zweı FE nach „Faktizıtät und Geltung“ erschıen mıt dem angezeıgten Band eine

weıtere Dıiıssertation Aus Habermas’ rechtstheoretischem Arbeıtskreis. In dessen For-
schungsprojekt ging c5 eıne Rekonstruktion des modernen Rechts, die die Verknüp-
tung VO Recht und Moral 1mM demokratischen Rechtsstaat ufklärt, hne €1 deren
Dıiıtterenzen einzuebnen. Bereıts Habermas WAar azu sowohl aut Raw/ls’ ıberale polıti-
sche Philosophie als uch auf dessen „kommunitarıistische“ Kritiker gestoßen. Diese
Auseinandersetzung hat sıch der Vert. unmittelbar ZU!r Aufgabe gemacht, wobei eın
moralphilosophisches Interesse verfolgt: Dıie US-amerikanısche Debatte zwıschen
„Kommunitarısten“ und „Liberalen“ diskutierend, sucht eıne Theorie der Gerechtig-
eıt „Jenselts VO  - Liberalismus und Kommunitarısmus“ be ründen.

Dıie „Kommunitarısmusdebatte“ zeichnet der ert. 1n 1er ementeldern nach, die
seıne systematische These unterschiedlichen Dimensionen einer komplexen (36-

rechtigkeitstheorie entsprechen. Im ersten Kapitel verfolgt die kommuniuitaristische
Kritik Rawls’ vermeıntlich atomiıstischem Personenkonzept und gewıinnt dabe!] den
Begriff dCX' ethischen Person, die ihre Identität 1im ontext wertgebundener Gemeıln-
schaften bildet. Gegenüber den Oommunıtarısten verteidigt zweıtens das ıberale
Konzept des ethisch neutralen Rechts: Um siıch gemaißs eigener ethischer Vorstellungen
verwirklichen können, brauchen Rechtspersonen subjektive Freiheıitsrechte, dıe C®
rade VO ıhren ethischen Besonderheıten bsehen. Angesiıchts der kommunitaristischen
Diagnose mangelnder Integration 1n den liberalen Demokratien konzipiert drittens
die politische Gemeinschaft, 1n denen sıch Staatsbür als utoren allgemeiner Rechts-
OrTmMeN wechselseitig die gleichen Mitwirkungsmög ichkeıiten zugestehen. Die kommu-l;
nıtarıstische Krıiıtik unıversalen Moraltheorien wird viertens zurückgewiesen, dabe:i
aber die Kontextsensi1bilıtät der unıversalen Moral herausgestellt: Innerhalb der Ge-
meıinschaft aller Menschen sınd die konkreten moralischen Personen utoren und
Adressaten allgemeingültiger Normen. Gerecht die abschließende Auswertung
sınd Gesellschatten 1n dem Madße, w1e sıch Individuen 1n den 1er Kontexten autonom
bestimmen können. Auf diesem Wege sucht der ert. die Kontroverse zwischen der
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kommunitarıstischen These thisch sıtulerter Individuen und der lıberalen Posıtion sub-
jektiver Freiheitsrechte aufzulösen: Autonome Personen sınd 1n ethischen Gemeıun-
schaften, Rechtsgemeinschaften, politischen Gemeinschatten und der moralıschen (3e-
meınschaft aller Menschen auf verschiedene Weıse „sıtuert“, mussen ämlıch 1n diesen
Kontexten ihre praktischen Probleme mıt jeweıls unterschiedlichen Gründen kommu-
nıkatıv bewältigen. Damıt übernımmt der ert. VO den Kommunitarısten das Konzept
thiısch konstitmuerter Personen, zeichnet aber jeNSCHS: ZUuU Kommuniıtarısmus und
MmMit Rawls’ Liberalismus ethisch neutrale Freiheitsrechte als notwendiıge „Schutzhül-
le'  CC ethischer Selbstverwirklichung A4Uus. So erscheinen ıhm Indiyiduen ben nıcht 1Ur als
ethiısche Personen, sondern zugleich uch als Rechtsperson. „Jenseıtss lıberaler Philoso-
phıe bındet dagegen die Rechtsperson als Adressat subjektiver Freiheitsrechte de-
Tremn Rolle als Staatsbürger, die in öffentlichen Dıskursen polıtischer Gemeinschaften mıt
allen anderen Burgern utoren dieser Rechte sınd gleic se1ne Ausführungen der
systematıschen Entfaltung eiıner Gerechtigkeitstheorie dienen, intormiert der Vert. 4US-

gezeichnet ber dıe Themen un Posıtionen ın der „Kommunıitarısmusdebatte“. Aller-
dıngs aßt sıch durch se1ın systematısches Anlıegen häufig einer eiılıgen Kommen-
tierung des Materıals verführen und damıt seınen Leserinnen und Lesern den
haufigen Wechsel zwıischen verschıiedenen Argumentationsebenen

Insgesamt bleibt die vorgestellte Theorie der Gerechtigkeit 1M ontext VO  - Haber-
mas Dıskursethik, wobeı das Recht als Vermittlungsstelle der dıfferenzierten Vollzüge
kommunikativer Vernunft galt. Die Rechtsgemeinschaft bıetet einerseıts den Rechts-

eıne „Schutzhülle“, sıch als ethische Personen in pluralen Gesellschatten
verwirklichen. In den subjektiven Freiheitsrechten instıtutionalisıeren sıch ber die
polıtıschen Dıskurse öffentlicher Legıtımation andererseıts die allgemeınen Verbind-
lıchkeiten der unıversalen Moral, die allerdings nıcht innerhalb der renzen politischer
Gemeıinschaften, sondern 1Ur gegenüber allen Menschen gerechtfertigt werden können.
Sotern das Recht demokratisch legitimiert 1St, die Individuen Iso nıcht 1Ur Adressaten,
sondern auch Autoren der Rechtsnormen sınd, steht ıhr Recht somıt zwiıischen Ethik und
Moral und ihre polıtische Gemeiinschaft zwischen der Vieltalt ethischer Gemeinschaften
un: der einen moralıschen Gemeinschatt aller Menschen. Mıt dieser Würdigung des de-
mokratıschen Rechtsstaates tolgt der ert. der bereıits 1n „Faktızıtät und Geltung“ VOL-

gezeichneten Linıe. Im Vergleich azu bietet jedoch eiıne kommunitäre Auszeichnung
der ethischen Person als Miıtglıed VO ethıschen Gemeinschatten. 7 war basıert auch Ha-
bermas’ Diskursethik auf der Unterscheidung VO Ethık und Moral Auf Grund seiıner
Rationalıtätstheorie konnte Habermas ber eigentlich 1Ur Fragen der allgemeinen Moral
soz1ıal dimensionieren un! daher diskurstheoretisch rekonstruleren, während evaluatıve
Fragen des Lebens auf die „subjektive Welt“ VO Akteuren bezogen wurden und
eshalb aus der Rationalıtät diskursiv verbundener Akteure herausfhielen. Davon unbe-
lastet stellt der ert. deutlich heraus, da‘ sıch Akteuren ethıische Fragen ımmer 1Ur 1mM
Zusammenhang ıhrer ethischen Gemeiinschaften stellen, denen s1e als Mitglieder aNgC-
hören wollen) Deswegen können S1C ihre ethischen Probleme uch 1Ur durch diskur-
S1IVeE Rechtfertigung 1n diesen Gemeininschatten bearbeiten. Allerdings tührt uch iıh seın
Konzept ethischer Autonomıie eıner „letztlıch“ subjektivistischen Geltungstheorie
ethischen Wıssens.

Dıie 1er verschıedenen „Kontexte der Gerechtigkeit“ werden als dıe verschıedenen
Kontexte der Rechttfertigung VO Handlungswissen eingeführt: Unterschiedliches Wıs-
SCI1 verlangt unterschiedliche Begründungen innerhalb verschıedener „Rechtfertigungs-
gemeıinschaften“. Der Begriff der „Gemeinschaft“ überzeugt jedoch 1Ur tür den sSOzZ1a-
len Zusammenhang ethischer Personen; problematisch 1st dagegen für den ontext
moralıscher Rechttertigung. Der soz1ıale Zusammenhang moralıscher Personen, mıthın
also er Menschen, äßt sıch sinnvoll kaum als eıne Gemeinschaftt begreifen, da T
rade jede VO: iınnen Grenze VO: Gemeinschaften ( NWart;) transzendiert. Pro-
blematisch scheint der Begriff der Gemeinschaft uch in bezug aut dıe „polıtische C 36-
meınschaft“, Iso auf den sozıalen Ontext der Adressaten und utoren subjektiver
Freiheitsrechte, zumal WEeNnNn unmıittelbar auf den Staat als Instiıtution des Rechts be-
Nn wırd uch wenn der ert. die „politische Gemeinschaft“ deutliıch VO ethischen
Gemeinschaften abzuheben sucht, suggeriert dieser Begriff Nähe und Bekanntschaft,
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dıe für moderne Gesellschatten UNANSCMECSSCH scheinen eNaUSOo UNANSCINCSSCH 1ST die
vorschnelle Identifizierung „politischer Gemeiinschaften MmMi1t dem Rechtsstaat 7/xwar 1ST
staatlıches Recht C111 herausragender Gegenstand polıtischer Auseinandersetzungen,
gleichwohl nıcht ıhr CI, ebenso siınd staatlıch gar antıerte Rechte War C116 NOL-

wendiıge „Schutzhülle ethischer Autonomıe, nıcht aber C111C hinreichende Dıe ent-
wortene Theorie der Gerechtigkeıit hätte vermutlıch durch gesellschaftstheoretische Be-
mühungen und €1 iınsbesondere 1rc C1iNeE systematısche Unterscheidung zwıischen
Gemeinschaften, Gesellschaft und Staat noch MÖHRING HESSE

DI1As, MARIA, C, Dıie sozialen Grundrechte. Eıne philosophische Untersuchung der
Frage nach den Menschenrechten. Konstanz: Hartung--(Sorre Verlag 1993 123
ug Berlın, Freie Unıiv., Dıss
Das schmale, dıcht geschriebene Bändchen enthält 1 beı Ernst Tugendhat angefer-

UDıissertation Dıas baut larer, durchsıchtiger Architektonik ıhre Monogra-
phiıe auf problematıisıert die Frage, ob sıch „soz1ale Grundrechte begründen lassen un
sucht dem Hauptstrang der politischen Philosophie nach LÖsungen, bevor S1IC sıch
selbst Ende der Diıssertation CISCHCIL AÄAntwort versucht Klarheıt zeichnet
die Arbeıit AaUs, die offensichtlich bemüht 1ST, C745 syllogistische Argumentatıon durch-
zuhalten Das Fazıt iıhrer Untersuchung lautet ]a7 sozıale Grundrechte lassen sıch
Annahme Praämıiıssen begründen Die Anerkennung der Menschenrechte
ein Moralkonzept VOTauUus (7E 93}

Weshalb aber überhaupt moralıisch handeln? Ausgehend VO  - Tugendhats Überle-
SUNsSCH erteılt uUu1ls C111C tiefschürtende Antwort (94—103), 1e ] vorletzten lautet: Ich
handle moraliısch weıl ich nıcht allein SCHM, weıl ıch C1MN kooperatıves Wesen und iıden-
tisch MIitL ILr selbst SC1MN will (94—97) etzten ber heißt 1eSs doch ıch handle INOTAa-
lısch weıl iıch moralısc handeln ll (noch einmal betont 118) Dieser dezisionistisch

nennende Akt findet Ausfiführungen keıine eı1tere Einbettung der Erläute-
rung Bedenkenswert 1ST ber doch da{ß CS diesen dezisionistischen Akt gab 1Ur

verbarg eiınmal Gründertunktion hınter dem Ja ott dem Schöpfer, C711
dermal hınter dem Ja der oranenden Vernuntt beı 1U und Tugendhat) wiırd das
Ja die CIHCNC Adresse gesprochen, wobei das Ic nıcht CIBCNC Schöpfung IST;
doch darüber handelt nıcht

Der Rez könnte 65 hıerbei bewenden lassen Weshalb auch sıch och mehr MI1tL
fast gelungenen, auftf em Nıveau sıch bewegenden Frage- und Antwortver-
such befassen, dem die Vertasserin uch ıhre CIHCNC begründete Meınung außert und
der Leser 1Ne Reıihe interessant' Einblicke erhält, WIC namlıch Locke, Fichte,

Habermas un: Alexy, Shue, Nozıck und Tugendhat auf die Begründung
sozıaler Grundrechte eingehen?

Kritik wenn S1C enn untfe  MMI SC1MH soll etrıiit Zuersiti die aufßere Form geht
fast gewıssenhaft VOI, S1C stellt dıe nächsten Schritte jeweıls penıbel VOTL, sammelt
ann die Ergebnisse unermüdlich C1MN; tehlt nıcht Wiıederholungen und manchmal
bleibt der 1Inn ıhrer Aussagen verhüllt Inhaltlıch ordert Arbeit ZUr Kritiık
heraus Denn A verwundert die VO getroffene Auswahl Autoren, dıe
eben erwähnt wurden, doch C111 IL Warum diese, 11UT diese Phiılosophen,
weshalb nıcht uch Jean Jacques ROousseau;, weshalb nıcht Charles Fourıier? Was a
John Locke bei? Die ‚:We€e1 Argumentatıonen, die für und wıder sozıale Grundrechte
der für und wıder ihre Begründbarkeıit dem Ablauft polıtıschen Denkens auftauchen,
stellt ıhrer Geschichte nıcht dar, Rechttertigungen ıhrer Auswahl finden siıch
WEeNnNn überhaupt dann beiläufig, allerdings Banz gewnß für Locke und Fıchte 10f
ber selbstverständlich hat S1IC das Recht und nıcht anders vorzugehen, uch o
die Beschränkung für Durchsichtigkeit

Der zweıltle Einwand betrifft die Eınzelinterpretationen Es 1STt bestätigen, dafß
John Locke argumentatıv mi1t Gott, dem Schöpfer arbeıitet, C1M Umstand der An-
la oibt, Lockes Begründung VO Recht überhaupt als antıquıert bezeichnen Nun

bei Locke diese VO Anfang bereits blasse Argumentatıon MI1L ‚Ott Laufte
der Erarbeitung und Darstellung SCINET Gedanken stärker den Hıntergrund
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